
Kommissär militärische Unterstützung vom Feldkircher Truppenkom
mandanten, der für diesen Fall benachrichtigt war, 9 1 angefordert wer
den. 9 2 Offensichtlich war man des Erfolges der Einführung nicht gewiss 
und befürchtete einzelne Opposition. Das österreichische Handelsmini
sterium erklärte seinem Kommissär, es werde ihm hoch angerechnet, 
wenn er das neue System mit der Finanzwache allein einführen könne , 9 3 

und der Fürst wies Menzinger an, nichts zu versäumen, wodurch den 
Einführungsmassnahmen «das Gehässige benommen, Reibungen vor
gebeugt, physischer und moralischer Unverstand gelähmt» werden 
könne. Zugleich sollte er, so weit möglich, die Interessen der Einwohner 
vertreten.9 4 Die Besorgnis des Fürsten war keine geringe, er suchte alle 
günstigen Kräfte zu mobilisieren: Dem Landesvikar Carigiet legte er 
nahe, durch die Geistlichkeit dem Volke alle-Zweifel an seinen red
lichen Absichten zu nehmen und auf die öffentliche Meinung günstig 
einzuwirken. Dafür versprach er die volle Berücksichtigung der Ange
legenheiten der Geistlichen und des bischöflichen Ordinariats. 9 5 Dem 
gleichen vorbeugenden Besänftigungseffekt dienten wohl mit die 200 
Gulden, die der Fürst Kurat Wolfinger, der den Landesverweser nach 
Wien begleitete, zur Verteilung unter die Bedürftigsten in allen Ge
meinden mitgab. 9 0 

Der gründlichen Vorbereitung entsprach der Erfolg. Den beim Re
gierungsamt versammelten Gemeindevertretern wurde der Zoll- und 
Steueranschluss mit allen Vorteilen erläutert, und vor ihren Augen 
wurde sogleich den österreichischen Beamten, die als «fürstlich-liech
tensteinische Mitregierungs-Organe» vorgestellt wurden, das Handge
lübde abgenommen und die Finanzwache — die «Gefällenmannschaft» 
— auf Treu und Glauben gegenüber dem Fürsten verpflichtet. Der 
österreichische Kommissär betonte schliesslich, dass die österreichische 
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